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Schöne 
Weihnachten

Ich wünsche Ihnen
und Ihren Familien

ein gesegnetes
und friedvolles

Weihnachtsfest
und für das

kommende Jahr 2023
Gesundheit, Glück 

und Zuversicht.

Jörg Schlothauer
Bürgermeister

Jörg Schlothauer
Bürgermeister

Das nächste Amtsblatt erscheint am xx.xx.xxxx
Der nächste Redaktionsschluss ist am xx.xx.xxxx

Aus dem Inhalt:
• xx
• xx
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Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda

Wichtige Rufnummern und Öffnungszeiten anderer Behörden/Einrichtungen

Eisenacher Str. 49 • 99848 Wutha-Farnroda
Tel.: 036921 915-0 • Fax: 036921 915-40

E-Mail: info@wutha-farnroda.de
Internet: www.wutha-farnroda.de

Sprechzeiten des Bürgermeisters
Jörg Schlothauer  915-115
(zu den Sprechstunden der Gemeindeverwaltung, nach Absprache)

Vertretung 1. Beigeordnete, Ulrike Jary
 2. Beigeordneter, Christian Schallenberg

Telefonische Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung
Montag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Rufnummern der Gemeindeverwaltung 036921 / ...

Sekr. Bürgermeister Frau Liebetrau 915-115
Frau Frick 915-100

Bürgerbüro Frau Renner 915-210
Bürgerbüro Frau Schößler 915-260
Kita-Angelegenheiten Frau Euchler 915-122

Gemeindekasse Frau Mark 915-133
Frau Tännert 915-134

Steuern/Abgaben Frau Zöphel 915-131
Soziales Frau Scheid 915-212
Sicherheit/Ordnung Frau Jäger 915-232

Herr Ertmann 915-230
Museum Herr Hersmann 27 97 21
Objektverwaltung Herr Kramer 915-226
Tiefbau Herr Reißig 915-225
Liegenschaften/Beiträge Herr Kronast 915-243
Bauhof Herr Lange 915 310
Ortsbrandmeister Herr Stieler 915-0

Bibliothek – Ansprechpartner/Öffnungszeiten

Hauptstr. 7 in Farnroda
Frau Enke   0174/ 34 87 42 1

Bis auf weiteres geschlossen.

Öffnungszeiten Hörselbergmuseum

Hörseltalstraße 39, OT Schönau
Büro: 03 69 21/27 97 21 • Kasse: 03 69 21/2 78 52
Öffnungszeiten Oktober-Mai: nach Vereinbarung
Neue Wechselausstellung: Kleine Objekte –  
Große Geschichten

Schwimmbad – Kontakt / Öffnungszeiten

Am Grasrain 10, OT Mosbach   91103
Über die Wintersaison geschlossen

Kindertagesstätten – Ansprechpartner

Kiga „Bambino“ Mölmen
Frau K. Lux, Fliederweg 6

3 01 93

Krippe „Bambino“ Mölmen
Fliederweg 6

3 01 92

Anzius-Kindergarten in Farnroda
Frau B. Schwarz, Hauptstr. 5

9 20 17

Kiga „Mosbacher Waldspatzen“ in Mosbach
Frau Y. Schruttke, Theo-Neubauer-Str. 66

9 11 48

Kiga „Hörseltalzwerge“ in Schönau
Frau I. Niebling, Hörseltalstr. 41

9 09 94

Kleiderkammer – Kontakt/Öffnungszeiten
Fliederweg 6 (Gebäude der KITA)
Dienstag 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr (Nur Ausgabe!)
Donnerstag 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr (Nur Annahme!)
Zusätzliche Terminvereinbarungen zur Annahme möglich bei der  
Gemeindeverwaltung, Frau Scheid, Tel: 03 69 21/91 52 12

Nachbarschaftstreff
Ringstraße 20, Wutha-Farnroda
Offener Treff:
Dienstag 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr; Mittwoch 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr;
Donnerstag 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Standesamt Ruhla – Kontakt/Öffnungszeiten
Gemeinsames Standesamt Ruhla/Seebach/Wutha-Farnroda
Am Park 18 in Ruhla OT Thal   036929 / 8250
Dienstag, Donnerstag u. Freitag   09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag   13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag   13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Ortsteilbürgermeister – Anschrift/Rufnummer
OT Mosbach, Theo-Neubauer-Str. 196 B
Enrico Gruhl   36 92 63
OT Schönau, Mühlgasse 53
Christian Schallenberg   31 83 24
OT Kahlenberg, Auf der Hutweide 15
Bernd Kluge   93610

Polizei-Notruf .........................................................................  110
Polizeiinspektion Eisenach  .................................. 03691/ 26 10
KoBB Frau Szillat Ringstraße 20  ...................... 036921/ 93 500
Sprechzeiten
• dienstags  ......................................... 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
• donnerstags  .................................... 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Feuerwehr und Notarzt  .......................................................  112
Ärztliche Notfalldienstzentrale  ................... 03691 / 69 83 020
St. Georg-Klinikum,
Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr
bei lebensbedrohlichen Zuständen  ..................................... 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  ....................................  116 117
Zahnärztenotdienst  ......................................................  116 117
am Wochenende u. an Feiertagen
Havariedienste
Ohra Energie GmbH  ............................................... 03622 / 62 16
TAVEE Trink- u. AbwasserVerband  ..................  0170 7 88 80 27
Thüringer Energie AG  ......................................... 0800 / 6861166
Deutsche Telekom  ........................................... 0800 / 3 30 10 00
Abfallwirtschaftszweckverband
Andreasstraße 11, 36433 Bad Salzungen  ........ 03695 / 673-276
Anmeldung / Ummeldung / Abmeldungen ...... 03695 / 673-410
Abfallberatung  .................................................... 03695 / 673-404

Deponien und Wertstoffhöfe  ............................ 03695 / 673-213
Trink- u. Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAVEE)
Am Frankenstein 1,
99817 Eisenach (Stedtfeld)  ................................. 036928 / 96 10
Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Hörsel/ Nesse
Ortsstraße 10, 99887 Georgenthal
OT Schönau v.d.Walde  .................................... 036253 / 26 07 90
Tierheim Eisenach (Am Trenkelhof)  ............ 03691 / 89 00 50
Landratsamt Wartburgkreis
Erzberger Allee 14, 36433 Bad Salzungen  ........... 03695 / 615-0
Außenstelle in Eisenach, Ernst-Thälmann-Str. 72
• Gesundheitsamt  ........................................... 03691 / 670-460
• Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt  ........ 03695 / 

617-301
• Kfz-Zulassungsstelle  ...................... 03695 / 616-151 bis -158
• Führerscheinstelle  ........................... 03695 / 616-168 o. -169
Jobcenter Wartburgkreis
Ernst-Thälmann-Str. 86, 99817 Eisenach  ......... 03691 / 725-190
............................................................................... 03695 / 662-480
Agentur für Arbeit Eisenach
Ernst-Thälmann-Str. 84, 99817 Eisenach  ......... 03691 / 82 1451
0800 4 5555-00 (Arbeitnehmer)
0800 4 5555-20 (Arbeitgeber)
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Arztpraxen in Wutha-FarnrodaArztpraxen in Wutha-Farnroda
Praxis Anschrift Erreichbarkeit Sprechzeiten

Med. Versorgungs-
zentrum Betriebs-
stätte Wutha-Farn-
roda (Klinikum Bad 
Salzungen)

Ringstraße 20,
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: HNO 036921 / 27 97 53
Nervenheilkunde 036921 / 279752

HNO:
Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:
 

Mo:
Di:
Mi:

Do:

Fr:

 
08.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 13.30 Uhr
08.00 - 12.00 und 12.30 - 15.30 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr
 

08.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 18.00 Uhr nachmittags 
nach Vereinbarung
08.00 - 12.00 und 14.00  
nach Vereinbarung
08.00 - 12.00 Uhr

Hausarztpraxis
Lipfert & Dr. Tost

Eisenacher Straße 42
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 03 69 21 / 96 493
Fax: 03 69 21 / 96 593
info@arztpraxis-lipfert.de
rezept@arztpraxis-lipfert.de

Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 16.00 - 18.00 
Uhr
08.00 - 11.00 Uhr

Akutsprechzeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 - 8.00 Uhr

Dipl.-Med.
Viola Hoppert

Am Rotberg 54
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 03 69 21 / 96376 Mo, Do: 08:00 - 11:00 Uhr
Rest: nur Mitarbeiter  
Praxispersonal
Vertretungspraxis:
Dr. Schlote, Ruhla

Tina Rössler
Fachärztin für
Innere Medizin/
Hausärztliche
Versorgung

Hörseltalstraße 36a
99848 Wutha-Farnroda
OT Schönau

Telefon: 036921 259890
Telefax: 036921 259899
E-Mail: praxisteam@
dr-annette-rommel.de

Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08.00 - 13.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 
Uhr
08.00 - 12.00 Uhr
15.00 - 18.00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr

DS Elvira Lehmann
Fachzahnärztin für
allgemeine
Stomatologie

Ruhlaer Straße 18
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921 / 96241
E-Mail:
info@zahnarzt-thueringen.de

Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
08.00 - 12.00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr
08.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
nach Vereinbarung

Angela Liebetrau
Zahnärztin,
Parodontologie

Am Rotberg 54
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/90263 Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08:30 - 12:00 Uhr und 14:30 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
08:30 - 12:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr

Dr. med.
Holger Linß

Schönauer Str. 8
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/96469 Mo:

Di:

Mi:

Do:
Fr:

08:00 - 12:00 Uhr und
14:30 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und
14:30 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und
14:30 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr und
08:00 - 12:00 Uhr

Physiotherapeutische Praxen in Wutha-FarnrodaPhysiotherapeutische Praxen in Wutha-Farnroda
Praxis Anschrift Erreichbarkeit Sprechzeiten

Praxis für
Physiotherapie &
Ergotherapie Höch

Am Rotberg 52
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/92234
E-Mail:
physio-ergo-wutha@t-online.de

Mo - Do:
Fr:

08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr

Alban Torsten
Physiotherapeut

Gothaer Str. 61
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/302548

Physiotherapie
Friman

Gothaer Str. 65-69
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/27026 Mo:
Di:
Mi:
Do:
Fr:

08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 13:00 Uhr
08:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 14:00 Uhr

Lebensweise -
Ergotherapie
Becker & Müller

Röberstraße 1
99848 Wutha-Farnroda

Telefon: 036921/315984
E-Mail:
info@ergotherapie-lebensweise.de

Termine nach Vereinbarung

Nervenheilkunde:
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AKTUELLESAKTUELLES
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda an den Festtagen
In der Zeit vom 27.12.2022 bis einschließlich 30.12.2022 sind die Gemeindeverwaltung Wutha-Farnroda, die Kindereinrich-
tungen, das Hörselbergmuseum und die Bibliothek geschlossen.

Am 28.12.2022 ist eine Mitarbeiterin vom Bürgerbüro bei unaufschiebbaren Angelegenheiten in der Zeit von 10.00 Uhr bis 
14.00 Uhr, unter der Telefonnummer 0 15 78/50 48 986, erreichbar. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb dieser Zeit einen 
Termin zu vereinbaren.

Nächster Sprechtag:
Montag, d. 02.01.2023, von 9 bis 12 Uhr.

Wutha-Farnroda, 30.11.2022
Schlothauer
Bürgermeister

Die Kleiderkammer bleibt in der Zeit vom
19.12.2022 - 02.01.2023

geschlossen!

Ab 03.01.2023 sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten:
Dienstag: 16.00 Uhr - 18.00 Uhr Ausgabe
Donnerstag: 15.00 Uhr - 17.00 Uhr Annahme
für Sie da!

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Information zur Sperrung der Brücke am Seehof
Wir informieren hiermit, dass die Brücke über die Hörsel im 
Bereich zwischen dem Ortsteil Kahlenberg und dem Bereich 
Rehhof (Gemarkung Wutha, Flur 4, Flurstück 63/40 und Flur 18, 
Flurstück 974) zukünftig gesperrt wird. Die Entscheidung zur 
Brückensperrung basiert auf dem Brückenprüfbericht vom Ap-
ril 2022, in dem sowohl die Unwirtschaftlichkeit einer Instand-
setzung als auch eines Neubaus attestiert wurde.
Der Empfehlung des Prüfberichtes zum Bauwerk ist folgender 
Wortlaut zu entnehmen:

„Aufgrund der fortgeschrittenen Schädigung des Bauwerkes 
ist eine komplexe Instandsetzung nicht mehr sinnvoll und wirt-
schaftlich. Maßnahmen am Bauwerk sollten sich daher auf die 
Aufrechterhaltung der Standsicherheit beschränken. Gegebe-
nenfalls ist die Notwendigkeit des Bauwerks zu prüfen.“
Eine Befahrung durch Versorger (TAV, TEN…) zu Wartungszwe-
cken ihrer Anlagen mit Fahrzeugen bis maximal 3,5 t kann bei 
der Gemeindeverwaltung beantragt werden.
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Winterdienst/Schneeräumung

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darüber informieren, 
dass Sie auf der Grundlage der Straßenreinigungssatzung ne-
ben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht bei Schneefall 
den Gehweg vor Ihrem Grundstück von Schnee und Eisglätte zu 
räumen bzw. so rechtzeitig zu bestreuen haben, dass Gefahren 
nach allgemeiner Erfahrung nicht entstehen können.
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentü-
mer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grund-
stücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegen-
überliegenden Straßenseite befindlichen, durch diese Straße 
erschlossenen, Grundstücke zum Winterdienst auf diesem 
Gehweg verpflichtet.

- In Jahren mit gerader Endziffer (wie in diesem Jahr) sind 
die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite 
befindlichen Grundstücke,

- in Jahren mit ungerader Endziffer (gilt z.B. für das Jahr 
2023) die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegen-
überliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke 
verpflichtet, den Gehweg zu räumen (§ 10 Abs. 1 Stra-
ßenreinigungssatzung).

Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müs-
sen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende be-
nutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der später Räumende 
muss sich insoweit an die schon bestehende Gehwegrichtung vor 
den Nachbargrundstücken anpassen. Für jedes Hausgrundstück 
ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang in ei-
ner Breite von mindestens 1,25 m zu räumen.
Die Verpflichtungen gelten für die Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 
Sie sind bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen.
Achten Sie bitte auch auf etwaige Eisbildung. Tagelanger Frost 
sorgt an vielen Stellen für teils große Eiszapfen. Anwohner 
sollten diese - zum Beispiel von Dachrinnen - entfernen, da sie 
sonst zur Gefahr für Fußgänger werden können.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen unter den Tele-
fonnummern 915232 oder 915230 gerne zur Verfügung.

Den ausführlichen Wortlaut der Straßenreinigungssatzung fin-
den Sie auf unserer Homepage unter https://www.wutha-farn-
roda.de/ortsrecht-und-satzungen.

Änderung der Methode der Sperrmüllabfuhr im Wohngebiet Mölmen
Die großen Sperrmüllansammlungen waren für die Anwoh-
ner im Wohngebiet Mölmen immer wieder ein Ärgernis und 
Grund zur Beschwerde. Um das Problem zu lösen, haben wir 
zusammen mit dem Abfallzweckverband, dem Umweltservice 
Wartburgregion GmbH und dem Umweltamt Wartburgkreis ver-
sucht, andere Lösungen zu finden.
Es wurde ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht und erstmals 
am 28.09.2022 erfolgreich erprobt.
Da sich die neue Methode als Erfolg herausstellte, soll dieser 
Ansatz weiterverfolgt werden. Damit es keine Lagerstätten mehr 
geben soll, wie auf dem Foto zu sehen, werden mehrere Stellen 
bekanntgegeben, an dem der Müllart entsprechende Fahrzeuge 
zusammen mit dem zugehörigen Personal stationiert werden. 
Der Sperrmüll kann dann von den Anwohnern oder Hausmeistern 
des betroffenen Hauses direkt an die Entsorgungsfirma abgege-
ben werden. Informationen über den Zeitpunkt und den Ort der 
Sperrmüllentsorgung werden die Anwohner wie gewohnt über die 
Hausverwaltungen erhalten. Mit der direkten Sperrmüllannahme 
werden die störenden Lagerstätten vermieden.

Wir hoffen, auf diesem Wege die Lebensqualität im Wohngebiet 
Mölmen für alle Anwohner zu verbessern.

Straßen- und Gehwegreinigung
Da der Gemeindeverwaltung häufiger Beschwerden über ver-
schmutzte Straßen und Bürgersteige zugetragen wurden, 
möchten wir noch einmal auf die allgemeine Straßenreini-
gungspflicht hinweisen.
Zuerst möchten wir uns bei den Bürgern bedanken, die der 
Straßenreinigungspflicht vorbildlich nachkommen. Leider gibt 
es aber auch viele Stellen, bei der die Säuberung der Straßen 
und Bürgersteige vernachlässigt wird. Auffällig ist die Ver-
schmutzung durch Anhäufungen von Sand und kleinen Stein-
chen in der Gosse. Diese werden in die Straßeneinläufe gespült 
und verstopfen den Abfluss. Die Folge davon ist, dass, wenn es 
stärker regnet, keine ordnungsgemäße Entwässerung der Stra-
ßen mehr erfolgen kann. Gerade im Herbst werden die Straßen-
einläufe vermehrt durch Laub verstopft.
Auch sind viele Bürgersteige mit Unkraut übersät.
Aus diesen Gründen erinnern wir hier noch einmal an die wich-
tigsten Regelungen der Straßenreinigungssatzung:
Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf
- die Gehwege, Straßenrinnen (Rinnsteine) und Einfluss-

öffnungen der Straßenkanäle,

- Fahrbahnen einschl. Radwege, Standspuren, Parkplätze,
- Böschungen, Grünstreifen, Stützmauern und Ähnliches.
Soweit nicht besondere Umstände (plötzliche oder den norma-
len Rahmen übersteigende Verschmutzungen) ein sofortiges 
Reinigen nötig machen, sind die Straßen in regelmäßigen Ab-
ständen vorzugsweise am Tag vor einem Sonntag oder einem 
gesetzlichen Feiertag zu reinigen.
Den genauen Wortlaut der Straßenreinigungssatzung finden Sie 
auf der Homepage der Gemeinde Wutha-Farnroda.
(https://www.wutha-farnroda.de/ortsrecht-und-satzungen)

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter 
der Telefon-Nr. 036921 915230 oder 915232 zur Verfügung.
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Wie bereits angekündigt, wird ab 2023 Druck und Verteilung der Abfallzeitung AZZE 
eingestellt. Der Abfallwirtschaftszweckverband Wartburgkreis  Stadt Eisenach wird eine 
Broschüre aller wichtigen Formulare rund um die Abfallentsorgung als AZZE LIGHT den 
Gemeinde- und Stadtverwaltungen zur Auslage zur Verfügung stellen 

Die bisherige Papierform des AZZE ist mittlerweile einer zeitgemäßen digitalen Form gewichen 
und wird durch eine neu gestaltete Homepage sowie die mobile AZV-Abfall-App ersetzt. 

Alle Abfuhrtermine können über die App und die Homepage des AZV eingesehen werden. 
Zudem kann eine Erinnerungsfunktion über Push-Nachricht oder wie gewohnt per Email 
eingestellt werden. Der Kalenderdruck der Abfalltermine bleibt als Service ebenso, wie die 
Bereitstellung einer Importdatei zur eigenen Verwendung bestehen.  

Haushalte die keinen Zugang zu digitalen Medien besitzen, können sich an die Gemeinde- 
und Stadtverwaltungen wenden. Hier werden regional bezogene Kalenderausdrucke der 
Abfallentsorgungstermine durch den AZV zur Verfügung gestellt. In Einzelfällen kann Ihnen 
die Servicestelle vor Ort einen Ausdruck anfertigen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, einen 
Ausdruck bei den Mitarbeitern des AZV telefonisch anzufordern. 

Die Terminplanung der Abfallentsorgung wurde für 2023 grundhaft überarbeitet. Bitte 
informieren Sie sich rechtzeitig über die neuen Entsorgungstermine, insbesondere rund um 
die Feiertage! 

 

 

 

 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aturis.AZV.eko 

 

 
Apple: https://apps.apple.com/app/azv-abfall-app/id1392337623 

Die Terminplanung der Abfallentsorgung wurde für 2023 grundhaft überarbeitet. Bitte 
neuen Entsorgungstermine, insbesondere rund um neuen Entsorgungstermine, insbesondere rund um 
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Medieninformation des Landratsamtes Wartburgkreis Reinhard Schieck ist Thüringer 
Engagementbotschafter

Sie engagieren sich für ihr Dorf, für Kinder, für Menschen in 
Not oder den Wintersport in Thüringen: Ute Hoffmann, Daniel 
Voigt, Reinhard Schieck und Wolfram König. Für ihren Einsatz 
wurden sie auf der diesjährigen Thüringen Gala mit dem Titel 
„Engagement-Botschafter/in“ ausgezeichnet. Als Botschaf-
ter werben die Ausgezeichneten im kommenden Jahr in ihrer 
Region gezielt für Engagement und tragen beispielsweise mit 
öffentlichen Auftritten dazu bei, Möglichkeiten des freiwilligen 
Einsatzes für die Gesellschaft verstärkt wahrzunehmen, anzu-
erkennen und wertzuschätzen.
Reinhard Schieck aus Hörselberg-Hainich wurde von Landrat 
Reinhard Krebs vorgeschlagen. Der Busreise-Unternehmer en-
gagiert sich seit vielen Jahren für notleidende Menschen sowie 
in der Flüchtlingshilfe. So organisierte er seit Anfang der 90er 
Jahre schon mehrere Hilfstransporte nach Rumänien. Im Früh-
jahr dieses Jahres gehörte sein Unternehmen zu den ersten in 
der Region, die zur Unterstützung der Menschen in der Ukrai-
ne aufriefen. Mit Sachspenden und Lebensmitteln fuhr Schieck 
mehrfach an die polnisch-ukrainische Grenze und nahm auf 
dem Rückweg Flüchtlinge mit, die bei Familien im Wartburg-
kreis aufgenommen wurden. Für ihn als evangelischer Christ 
sei es selbstverständlich, bedürftigen Menschen zu helfen, so 
Schieck. Der Unternehmer engagiert sich seit vielen Jahren zu-
dem für lokale Sportvereine und übernimmt Auswärtsfahrten 
der Mannschaften.

Lieber Reinhard Schieck,

mit großem Stolz habe ich von der großartigen Würdigung 
zu Thüringens Engagement-Botschafter 2023, anlässlich 
der Thüringengala am 04.11.2022, erfahren. Wenn es einer 
verdient hat - dann Du.
Als langjähriges engagiertes Mitglied im Gemeinderat 
Wutha-Farnroda und Fraktionsvorsitzender hast Du Dich 
schon immer aktiv für die Belange und eine positive Ent-
wicklung, unter anderem auch für die Verwirklichung so-
zialer Projekte der Gemeinde Wutha-Farnroda eingesetzt.
Der Firmensitz Deines Unternehmens befindet sich zwar 
in Hörselberg-Hainich, aber Du bist Einwohner unserer 
Gemeinde und ein ganz Besonderer, und zwar mit dem 
Herz an der richtigen Stelle. Die Einwohner der Gemeinde 
Wutha-Farnroda können stolz auf das sein, was Du geleis-
tet hast und ich bin mir sicher, dass ganz Thüringen und 
unsere Region von Deiner Mission als Botschafter für bür-
gerliches Engagement profitieren werden.

Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung!

Jörg Schlothauer
Bürgermeister

VERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGEN
Informationsveranstaltung Wohngeld-Plus-Gesetz

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Jahr neigt sich dem Ende zu und ein jeder von uns hat mit 
den gestiegenen Wohn- und Energiekosten zu kämpfen. Zur 
Unterstützung der wirtschaftlichen Sicherung Ihrer Mietwoh-
nung oder Ihres Eigenheimes kann bei der Wohngeldbehörde 
des Landratsamtes Wartburgkreis ein Antrag auf Wohngeld ge-
stellt werden. Wohngeld ist eine staatliche Leistung und soll 
Haushalte mit niedrigerem Einkommen bei der Bewältigung der 
Wohnkostenbelastung unterstützen.
Aufgrund der nun stark gestiegenen Wohn- und Energieko-
sten hat die Bundesregierung den Entwurf des sogenannten 
„Wohngeld-Plus-Gesetzes“ auf den Weg gebracht, welches zum 
01.01.2023 in Kraft treten soll. Der Bundesrat hat diesem in sei-
ner Sitzung am 25.11.2022 bereits zugestimmt.
Mit dem neuen Wohngeld-Plus-Gesetz sollen noch mehr Bür-
gerinnen und Bürger einen Anspruch auf Wohngeld erhalten. 

Auch die Höhe des Wohngeldes wird ab dem 01.01.2023 deut-
lich ansteigen.
Um Sie über das (neue) Wohngeld als mögliche staatliche Un-
terstützung - gerade in Zeiten der Energiekrise - ausführlich zu 
informieren, habe ich eine entsprechende Mitarbeiterin der 
Wohngeldbehörde des Wartburgkreises zu einer Informations-
veranstaltung eingeladen.
Sie werden über die Anspruchsvoraussetzungen, die mögliche 
Höhe des Wohngeldes und das Verfahren der Antragstellung 
informiert und Ihre Fragen rund um das Thema Wohngeld wer-
den beantwortet.
Die Informationsveranstaltung wird am Donnerstag, dem 
12.01.2023, um 17.00 Uhr, im Mehrzweckraum der Hörselberg-
halle stattfinden, zu der ich Sie hiermit herzlich einlade.

Jörg Schlothauer
Bürgermeister

Veranstaltungsplan Januar 2023

Datum, Uhrzeit Ort der
Veranstaltung

Art der Veranstaltung Veranstalter

10.01.2023, 14.00 Uhr Gaststätte
„Frische Quelle“

Kaffeenachmittag der Seniorenortsgruppe 
Mosbach

Seniorenortsgruppe Mosbach

12.01.2023, 17.00 Uhr Hörselberghalle Infoveranstaltung zum neuen  
Wohngeld-Plus-Gesetz

Gemeindeverwaltung Wutha-
Farnroda

12.01.2023, 14.00 Uhr Mühlencafe Kaffeenachmittag der Seniorenortsgruppe 
Schönau/Kahlenberg

Seniorenortsgruppe Schönau/
Kahlenberg

14.01.2023,
14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Triftberghalle Lokalschau/Jubiläumsschau RGZV Mosbach RGZV Mosbach

15.01.2023,
9.00 Uhr - 16.00 Uhr

Triftberghalle Lokalschau/Jubiläumsschau RGZV Mosbach RGZV Mosbach

19.01.2023, 15.00 Uhr Hörselberghalle Kaffeenachmittag der Seniorenortsgruppe 
Farnroda

Seniorenortsgruppe Farnroda

24.01.2023, 14.00 Uhr Hörselberghalle Kaffeenachmittag der Seniorenortsgruppe 
Wutha und Mölmen: „Begrüßung des neuen 
Jahres“

Seniorenortsgruppen Wutha 
und Mölmen
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VEREINEVEREINE

Aktuelles vom Verband der Kleingärtner in Eisenach und im Wartburgkreis e.V.
Der Verband ist die Dachorganisation von gegenwärtig 68 Klein-
gärtnervereinen mit ca. 2.700 verpachteten Parzellen. Die klein-
gärtnerisch genutzte Fläche beträgt zurzeit 113 ha.
Im Verband sind auch 3 Gartenvereine aus der Gemeinde Wu-
tha-Farnroda organisiert.
Dies sind die Gartenvereine: Am Eichberg e.V., Am Schindberg 
e. V. sowie Hörselbergblick eV..
Auf der 2. Gesamtvorstandssitzung am 12.11.2022 wurde der 
Aufruf zum Wettbewerb 2023 durch die Verbandsvorsitzende, 
Andrea Jäger, den ehrenamtlichen Beigeordneten des Landra-
tes des WAK, Hans-Joachim Ziegler, der 2. Ehrenamtliche Bei-
geordnete der Stadt Eisenach, Heike Apel-Spengler, den Bür-
germeister der Gemeinde Wutha-Farnroda, Jörg Schlothauer 
und dem Bürgermeister der Stadt Ruhla, Dr. Gerald Slotosch 
unterzeichnet.
Unter dem Motto

- Naturnah gärtnern - die neue Lust -
stellen sich Vereine und Kleingärtner im Frühsommer den kriti-
schen Blicken der Wettbewerbskommission.
Zur Veranstaltung wurde Gartenfreund Peter Wilhelm aus Wu-
tha-Farnroda für besondere Verdienste und eine hohe Einsatz-
bereitschaft in den Vereinen oder im Verband mit der Ehrenme-
daille des Verbandes in Bronze geehrt. Dazu recht herzlichen 
Glückwunsch.

Jörg Schlothauer
Bürgermeister

Von links: Vorsitzende Andrea Jäger, Peter Wilhelm, Stellvertre-
tender Vorsitzender Hartmut Werner Foto: Privat

 Foto: Kleingärtner in Eisenach und im Wartburgkreis e.V.

Der FKV wünscht allen Lesern besinnliche Festtage
Die Mitglieder des Farnrodaer Karnevalsvereins 1965 e.V. wün-
schen allen Freunden, Sponsoren, Partnern und Gästen ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2023. Gleichzeitig 
möchten wir uns für die Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr 
herzlich bedanken.
Unsere Vorbereitungen für die nächste Saison laufen nach Plan und 
es wird geprobt, genäht, gewerkelt und geschwitzt, damit ab dem 
11.02.2023 unter dem Motto „Sprit ist teuer, Gas ist rar - der FKV ist 
trotzdem da“ alles wieder wie am Schnürchen und hoffentlich wie 
früher läuft.
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt es auch ein paar 
Neuerungen zu vermelden. Wir freuen uns, dass die Kollegen des 
Kittelsthaler Kirmesvereins uns tatkräftig im Ausschank sowie 
im Betrieb der Cocktailbar unterstützen. Für die Versorgung mit 
Speisen wird zur Festsitzung und zum Kinderfasching die TG Event 
Catering zuständig sein, die auch bei verschiedenen Kirmesveran-
staltungen schon für Begeisterung sorgte. Wir können jetzt schon 
so viel verraten, dass es unter anderem leckere, frisch zubereite-
te Burger, Currywurst mit verschiedenen hausgemachten Saucen, 
Fischbrötchen und einiges mehr zur Auswahl geben wird.
Des Weiteren mussten wir uns nach einer neuen Band umschauen 
und freuen uns nun sehr, dass wir die Band „Scheunenfund“ ge-
winnen konnten, die zur Festsitzung für Partystimmung bis in die 
Morgenstunden sorgen wird.
In den aktuell schwierigen Zeiten laufen die Sponsoreneinnahmen 
leider noch nicht so gut wie in vergangenen Jahren und wir hoffen, 
dass sich noch einige Sponsoren finden, die unsere Arbeit unterstüt-
zen können und möchten. Darüber würden wir uns freuen, denn die 
Eintrittspreise allein können die Ausgaben nicht decken. Unsere Spen-
denkonten findet ihr auf unserer Internetseite unter „Freunde & Unter-
stützer“ und selbstverständlich stellen wir als gemeinnütziger Verein 
auch bei Bedarf eine Spendenquittung aus. Spenden sind auch immer 
von der Steuer absetzbar.
Sollte noch ein Weihnachtsgeschenk fehlen oder man geschenktes 
Geld sinnvoll investieren wollen: Karten für unsere Festsitzung am 
18.02.23 können rund um die Uhr in unserem Onlineshop unter 
www.fkv-farnroda.de/shop erworben und nach Hause versandt 
werden - übrigens auch an den bevorstehenden Feiertagen.
Die Eintrittspreise sind im Vergleich zum Jahr 2020 für alle Veran-
staltungen unverändert geblieben!
Ansonsten gibt es noch einen Vorverkaufstermin im neuen Jahr, der 
am 14.01.2023, von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, im Foyer der Gemeindebi-
bliothek im Ortsteil Farnroda, Hauptstraße 7, stattfindet.
Alle Neuigkeiten erfahrt ihr wie immer auf unserer Internetseite 
(www.fkv-farnroda.de), Facebook (www.facebook.com/FKV1965) 

oder Instagram (instagram.com/karnevalsvereinfkv). Dort erfahrt 
ihr immer aktuelle Neuigkeiten.

Christian Ortmann
Präsident

Faro Helau!
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Patenschaft mit dem Anzius-Kindergarten in Farnroda
Seit mehreren Jahren besteht zwischen dem Anzius-Kindergar-
ten in Farnroda und der Hörselberggemeinde e.V. eine Paten-
schaft. Besonders die Vorschulkinder des Kindergartens pro-
fitieren von den sich daraus ergebenen Aktivitäten, die in der 
Regel alle 4 bis 6 Wochen unter der Leitung von Christina Aue 
organisiert werden. Nur in der Coronazeit mussten wir eine 
Pause von fast zwei Jahren einlegen, da die Bestimmungen sehr 
streng waren. Zum Glück ist diese Zeit ausgestanden und wir 
können wieder viele interessante und frohe Stunden mit den 
Kindern erleben.
Die Veranstaltungen werden vorwiegend in den Räumlichkei-
ten der Hörselberggemeinde, immer vormittags, durchgeführt, 
denn der Vereinsraum der HBG befindet sich direkt neben dem 
Kindergarten. Natürlich gibt es auch kleine Wanderungen (die 
letzte Wanderung war am 05. Oktober 2022) in die nähere Um-
gebung zum Schlosspark oder zum Rehberg, wo Frau Aue mit 
ihren Helfern und natürlich einer Erzieherin aus dem Kinder-
garten den Kindern die Natur in all ihren Formen und Farben 
näherbringt. Da werden nicht nur Blätter und Blüten bestimmt, 
sondern auch bemooste Äste, Eicheln, Bucheckern und Kas-
tanien gesammelt und auch die Früchte des Waldes und der 
Wiesen begutachtet. Damit auch der sportliche Effekt nicht zu 
kurz kommt, werden kleine Spiele unterwegs durchgeführt, wie 
zum Beispiel das Tannenzapfenwerfen. Da brauchen die Kinder 
Geschick und Kraft und haben ihren Spaß dabei.
Sehr schön sind aber auch unsere Bastelstunden mit den Kin-
dern im Vereinsraum. So haben die Kinder am 13. September, 
natürlich unter unserer Aufsicht, kleine Flaschen mit Kräutern 
aus dem heimischen Garten gefüllt und einen Kräuteressig her-
gestellt. Die Flasche erhielt noch eine Mütze aus Papier und 
wurde mit einem Strick zugebunden. Jedes Kraut, das in die Fla-
sche kam, wurde von den Kindern bestimmt und besondere Ei-
genschaften hervorgehoben. Die Kräuteressigflaschen konnten 
dann am Nachmittag die Kinder stolz ihren Eltern übergeben.

Eine weitere Bastelstunde fand am 02. November 2022 statt. 
Dafür wurde teilweise das zu unserer Wanderung im Oktober 
gesammelte Material benötigt, denn auf dem Plan stand das 
Basteln von kleinen Zapfenmännchen. Vorbereitet wurden da-
für von Frau Aue kleine Zipfelmützen aus Filz und mit großen 
und kleinen Zapfen, mit Watte, Wackelaugen, Holzperlen und 
Gardinenringen entstanden die schönsten Zapfenmännchen. 
Unterstützt wurden die Kinder natürlich beim Auf- und Ankle-
ben, denn der Umgang mit der Heißklebepistole muss doch 
geübt sein. Als alle Zapfenmännchen fertig waren, sollte sich 
jedes Kind einen lustigen Namen ausdenken, so hatten wir die 
Zwerge Bommel, Hatschi, Rumpel und einer hieß sogar Hanne, 
nach der Mitbetreuerin am Basteltisch. Wir mussten darüber 
herzlich lachen, doch dachte der kleine Namensgeber, wir la-
chen ihn aus und es kamen dicke Tränen. Oh je, aber schnell 
klärte sich das Missverständnis auf und alle waren glücklich 
mit ihren Zapfenzwergen. Ein unvergesslicher Vormittag!
Jetzt kommt langsam die Weihnachtszeit heran und nach dem 
Nikolaus werden wir unsere letzte Bastelstunde in diesem Jahr 
durchführen. Geplant sind Meisenknödel, die die Kinder sel-
ber formen und mit Strick zum Aufhängen versehen können. 
Natürlich kann jedes Kind den selbstgemachten Meisenknödel 
mit nach Hause nehmen. Dazu werden wir in der Vereinsküche 
einen Kräutertee kochen und selbst gebackene Plätzchen be-
reitstellen. Eine vorweihnachtliche Geschichte wird es sicher 
auch geben, denn Märchen und Sagen sind wichtig für die Kin-
der und alle hören immer sehr gerne zu.
Das soll nur ein kleiner Einblick in die Patenschaftsarbeit mit 
dem Anzius-Kindergarten sein. Die Arbeit mit den Kindern 
macht uns viel Spaß und das spüren wir, denn die Kinder sind 
mit viel Freude dabei. Viele dieser Kinder werden wir dann zu 
unserer Märchenwaldwanderung, in diesem Jahr das erste Mal 
im Schlosspark Farnroda am 2. Adventssonntag, wiedertreffen.
Wir freuen uns jedenfalls auf eine rege Teilnahme!

Hörselberggemeinde e.V. - Hannelore Saalfeld

WISSENSWERTESWISSENSWERTES

GASTSTÄTTENGASTSTÄTTEN

An gesetzlichen Feiertagen individuelle Öffnungszeiten Angaben ohne Gewähr

Wutha
• Rehhofstübchen  .......................................  Tel.: 03 69 21 - 96 45 9

Mo - Die & Fr ab 11.00 Uhr
Mi - Do Ruhetag
Sa - So ab 11.00 Uhr
Bitte beachten! Vom 12.10. bis einschließlich 29.10. ist die Gast-
stätte wegen Urlaub geschlossen.

• Gaststätte Romance  ................................  Tel.: 03 69 21 - 92 65 2
Die Ruhetag
Mi - Fr ab 16.00 Uhr
Sa - Mo. ab 15.00 Uhr

• Krug  ............................................................  Tel.: 03 69 21 - 96 24 9
Di - Sa 16.00 - 1.00 Uhr
So 12.00 - 14.00 Uhr & 16.00 - 22.00 Uhr

Farnroda
• Kaffeemühle  ............................................  Tel.: 03 69 21 - 26 99 48

Do - Mo 14.00 - 18.00 Uhr
auf Anfrage „Spätstück“ außerhalb dieser Zeiten

• Grundhof  ...................................................  Tel.: 03 69 21 - 96 39 6
Mi - Do ab 17.00 Uhr
Fr - So ab 11.00 Uhr

Schönau
• Mühlencafé  ................................................  Tel.: 03 96 21 - 93 96 3

Do - Sa 14.00 - 18.00 Uhr
So 14.00 - 18.00 Uhr

Mosbach
• Gasthaus am Waldbad  ...........................  Tel.: 03 69 21 - 91 18 6

Okt. - April.:
Fr ab 18.00 Uhr
Sa 11.30 Uhr - 14.00 Uhr & ab 18.00 Uhr
So ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet

• Landgasthof Frische Quelle  ..................  Tel.: 03 69 21 - 91 14 1
nur auf Bestellung & Pension

Kahlenberg
• Zapfengrund  .............................................  Tel.: 03 69 21 - 96 40 4

  Mobil: 0172 36 36 805
Mo - So 11.00 - 21.00 Uhr
Mi Ruhetag

• Großer Hörselberg  ..................................  Tel.: 03 62 2 - 90 73 20
Fr - So 11.00 - 18.00 Uhr

An gesetzlichen Feiertagen individuelle Öffnungszeiten  Angaben ohne Gewähr

Wutha
• Rehhofstübchen  ........................... Tel.: 03 69 21 - 96 45 9

Mo - Die & Fr ab 11.00 Uhr
Mi - Do Ruhetag
Sa - So ab 11.00 Uhr

• Gaststätte Romance  .................... Tel.: 03 69 21 - 92 65 2
Die Ruhetag
Mi - Fr ab 16.00 Uhr
Sa - Mo. ab 15.00 Uhr

• Krug  ................................................ Tel.: 03 69 21 - 96 24 9
Di - Sa 16.00 - 23.00 Uhr
So 12.00 - 14.00 Uhr & 16.00 - 22.00 Uhr

Farnroda
• Kaffeemühle  ................................ Tel.: 03 69 21 - 26 99 48

Do - Mo 14.00 - 18.00 Uhr
auf Anfrage „Spätstück“ außerhalb dieser Zeiten

Schönau
• Mühlencafé  .................................... Tel.: 03 69 21 - 93 96 3

Do - Sa 14.00 - 18.00 Uhr
So 14.00 - 18.00 Uhr

Mosbach
• Gasthaus am Waldbad  ................. Tel.: 03 69 21 - 91 18 6

Mai - Sept.:
Mi - Fr 11.30 - 14.00 Uhr & ab 18.00 Uhr
Sa - So ab 11.30 Uhr
Okt. - April:
Fr ab 18.00 Uhr
Sa 11.30 - 14.00 Uhr & ab 18.00 Uhr
So ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet

• Landgasthof Frische Quelle  ........ Tel.: 03 69 21 - 91 14 1
nur auf Bestellung & Pension

Kahlenberg
• Zapfengrund  ................................. Tel.: 03 69 21 - 96 40 4

  Mobil: 0172 36 36 805
Mo - So 11.00 - 21.00 Uhr
Mi Ruhetag

• Großer Hörselberg  ...................... Tel.: 03 62 2 - 90 73 20
Fr - So 11.00 - 18.00 Uhr
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Hinweise des Herausgebers

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstag
1/2023 17.01.2023 27.01.2023

Bitte beachten Sie für die Abgabe Ihrer Beiträge den verbindli-
chen Redaktionsschluss.

Wohin sende ich meine Beiträge?
hoerselzeitung@wutha-farnroda.de
Was muss ich bei meinem Beitrag beachten?
- Textbeiträge digital im Word-Format per E-Mail einsenden
- nach Möglichkeit keine PDF-Formate verwenden
- Bilder können als JPEG-Format einzeln oder in den Beitrag 

eingebunden versandt werden
- Name des Fotografen und gewünschte Bildunterschrift an-

geben
- Name des Autors oder Institution angeben

Richtlinien des Herausgebers
- die Veröffentlichung der Bild- und Textbeiträge erfolgt un-

entgeltlich
- der Herausgeber behält sich das Recht vor, Beiträge zu kür-

zen
- der Herausgeber erteilt keine Garantie zum Erscheinen Ih-

res Beitrages

Sie erhalten keine Hörselzeitung im Briefkasten?
Ihre Reklamation wird, unter Nennung Ihrer vollständigen Ad-
resse, telefonisch unter
Tel.: 03677 205031 oder
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
entgegen genommen.

Das ändert sich 2023 beim Thema Energie
Preisdeckel, Fördermittel, Solarenergie: 2023 bringt zahl-
reiche Änderungen im Energiebereich. Viele der neuen 
Vorschriften stehen im Zeichen der Energiekrise und des Kli-
mawandels. Die Verbraucherzentrale Thüringen erklärt die 
wichtigsten Neuerungen für Mietersinnen und Hauseigentü-
merinnen.

Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme
Wer im kommenden Jahr Energie spart, soll dies auch in der 
Geldbörse spüren.
Ein neuer Gesetzesentwurf gibt die maximalen Preise für Strom, 
Gas und Fernwärme vor, die Versorger für ein bestimmtes 
Grundkontingent verlangen dürfen.
Das Grundkontingent soll bei 80 Prozent des Verbrauchs liegen, 
der für die Abschlagszahlung für September 2022 angenommen 
worden war.
Verbraucht man mehr, gelten wieder die regulären Preise der Ver-
sorger. Momentan ist folgende Deckelung im Gespräch: Für Erd-
gas soll bis April 2024 eine Obergrenze von 12 Cent pro Kilowatt-
stunde gellen, für Fernwärme von 9,5 Cent pro Kilowattstunde, für 
Strom von 40 Cent pro Kilowattstunde. Greifen soll die Preisbrem-
se ab März 2023, allerdings rückwirkend bis Januar 2023.

Wohngelderhöhung und Einmalzahlungen
Haushalle mit geringem Einkommen erhalten ab Januar 2023 erheb-
lich mehr Wohngeld, um den gestiegenen Heizkosten Rechnung 
zu tragen. Die Höhe des Wohngelds hängt dabei vom Einkommen, 
von der Nettomiete sowie von der Anzahl der Haushaltsmitglieder 
ab. Geplant ist zudem, dass Studierende und Fachschüler:innen im 
Laufe des Jahres 2023 eine Einmalzahlung von 200 Euro als Aus-
gleich für gestiegene Heizkosten erhalten.

Neue Förderbedingungen für Heizungstausch und Sanierung
Heizungen werden nur noch gefördert, wenn sie mit mindes-
tens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. 
Zusätzlich kann auch die Miete provisorischer Heizungen mit-
gefördert werden, wenn eine kaputte Heizung ausgetauscht 
werden muss.
Wer eine Biomasseheizung beispielsweise für Holzpellets 
wählt, muss auch Solarthermie nutzen, um eine Förderung zu 
erhalten. Biomasseheizungen müssen zudem höhere Anforde-
rungen an Schadstoffennissionen erfüllen.
Bei der Förderung von Gebäudesanierungen wird die Verwen-
dung vorgefertigter Elemente im Rahmen des seriellen Sanie-
rens von Altbauten mit einem Bonus belohnt. Der Bonus für 
die Sanierung energetisch sehr schlechter Häuser soll erhöht 
werden. Bei Energiesparmaßnahmen in Eigenleistung können 
ab Januar auch die Materialkosten gefördert werden.

Steuerermäßigung für die Eigenheim-Sanierung
Wer Förderprogramme nicht nutzt, kann für energetische Maß-
nahmen eine Steuerermäßigung erhalten. Für Heizsysteme auf 
Basis erneuerbarer Energien werden dabei weiterhin Steuer-
ermäßigungen in Höhe von 20 Prozent der Aufwendungen ge-
währt, ebenso für nachträgliche Wärmedämmungen oder für 

die Modernisierung von Fenstern. Der Einbau gasbetriebener 
Heizungen wird ab 2023 nicht mehr steuerlich berücksichtigt.

Förderung für Solarstrom
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird 2023 erneut geän-
dert. Für neue und bestehende Anlagen entfällt die Pflicht, die Ein-
speiseleistung auf 70 Prozent der Nennleistung zu begrenzen. Das 
bedeutet: Die Anlagen können mehr Strom ins Netz einspeisen.
Zudem ist geplant, ab 2023 die Erträge von Photovoltaikan-
lagen bis 30 Kilowatt von der Einkommensteuer zu befreien. 
Die Anschaffung von neuen Photovoltaikanlagen soll von der 
Mehrwertsteuer befreit werden. Die Vergütungssätze für den 
ins Netz eingespeisten Strom wurden bereits angehoben.

Endgültiges Aus für die EEG-Umlage
Bereits im Juli wurde die EEG-Umlage auf null Cent gesenkt, 
2023 fällt sie endgültig weg. Das macht den Betrieb von Anlagen 
günstiger, da für die Ermittlung der gesamten erzeugten Strom-
mengen kein Erzeugungszähler mehr notwendig ist.

Energieeffizienzvorschritten für Neubauten
Ab 2023 gelten laut Gebäudeenergiegesetz (GEG) erhöhte An-
forderungen an Neubauten. So darf der Primärenergiebedarf 
maximal beim Wert eines Effizienzhauses 55 liegen. Strom aus 
Photovoltaikanlagen darf bei der Bilanzierung eines Neubaus 
ab Januar 2023 auch dann angerechnet werden, wenn er kom-
plett in das Netz eingespeist wird. Bislang ist ein Eigenver-
brauchs-Anteil im Gebäude dafür erforderlich.

Glühlampen und Leuchtstofflampen
Für die meisten Glühlampen und Leuchtstofflampen ist 2023 
definitiv Schluss. Ab dem 1. September 2023 dürfen sie nicht 
mehr in den Verkehr gebracht werden.
Dazu zählen Kompaktleuchtstofflampen, die gängigen T8-
Leuchtstofflampen sowie R7s-Hochvoll-Halogenlampen. Letz-
tere werden oft noch in veralteten Deckenfluterleuchten ein-
gesetzt. Wegen der hohen elektrischen Leistung sind sie echte 
Stromfresser. Leuchtstofflampen gelten wegen ihres Quecksil-
ber-Gehalts als besondere Gefahr für die Umwelt.

Verbraucherzentrale - an Ihrer Seite in der Krise
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Sie haben Fragen? Wir geben Antworten! Die Verbraucherzent-
ralen informieren, beraten und vertreten Ihre Interessen in der 
Energiekrise.
#GemeinsamDurchDieEnergiekrise

• Beratung Energierecht, Energiesparen, erneuerbare Ener-
gien
Termine erhallen Sie unter 0361 555 14 0

• Infos, Tipps, Musterbriefe und interaktive Rechner
finden Sie unter www.vzth.de/energiekrise

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dank einer 
Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Lan-
desenergieagentur ThEGA sind die Beratungen in Thüringen kos-
tenfrei.

MUSEUMMUSEUM

Mikroabenteuer mit einem Schweden - Wie man Weihnachten in Schweden überlebt
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind eingeladen, Weihnach-
ten in Schweden zu feiern. Wie geht‘s? Teilnahme verweigern 
und sich im Keller verstecken? Oder fangen Sie an zu lesen, um 
zu erfahren, wie es funktioniert? Hier ist ein Leitfaden für die 
zweite Option, die meiner persönlichen Meinung nach bei wei-
tem die beste Option für alle Beteiligten sein wird.
Weihnachten in Schweden unterscheidet sich nicht sehr von 
Weihnachten in Deutschland, auch in Schweden wird am 24. 
Dezember gefeiert. Der Unterschied liegt im Detail.
Traditionell startet man am 24. mit Risgrynsgröt (Milchreis) 
zum Frühstück. Dann gibt es eine große Debatte darüber, was 
es zum Mittagessen geben soll oder ob Sie früh zu Abend essen 
und das Mittagessen auslassen sollten. Nachdem diese Debat-
te beigelegt ist, ist es Zeit für die erste Art von merkwürdigen 
Details der schwedischen Weihnacht, die Zeichentrickstunde 
um 15.00 Uhr im Fernsehen. Es ist ein Weihnachtsspecial mit 
Donald Duck und anderen Disney-Zeichentrickfilmen, das seit 
1958 jedes Jahr ausgestrahlt wird. Es ist bei weitem die meist-
gesehene Fernsehstunde in Schweden. 2020 brachen 4,5 Milli-
onen Zuschauer den Allzeitrekord, nicht schlecht für ein Land 
mit 10 Millionen Einwohnern.
Nach Donald Duck im Fernsehen beginnen die meisten Leute 
mit der Zubereitung des Abendessens, das am Heiligabend nor-
malerweise etwas früher serviert wird, damit alle etwas länger 
am Esstisch sitzen und den Teller mehrmals auffüllen können. 
Was alle servieren, ist ein Buffet namens Julbord (wörtlich 
übersetzt „Weihnachtstisch“). Was das Buffet enthält, ist in ver-
schiedenen Teilen des Landes unterschiedlich, aber das Wich-
tigste ist, dass es eine große Auswahl und eine große Menge an 
Essen geben sollte, damit jeder von allem, was er mag, so viel 
essen kann, wie er möchte.
Klassische Gerichte sind: Julskinka (”Weihnachtsschinken”), 
Köttbullar (”Hackfleischbällchen”), Rödbetssallad (”Rotebeete-
salat”), Brunkål (”Braunkohl”), Gravad Lax (”Graved Lachs”), 
Janssons Frestelse (”Janssons Versuchung”), Prinskorv (”Prinz-
wurst”) und Inlagd Sill (”eingelegter Hering”).
Die traditionellen Getränke bei diesem Buffet sind Bier und eine 
Vielzahl schwedischer Schnäpse. Vor dem Schnapstrinken bei 
einem Weihnachtsessen sollte man traditionell ein Lied singen, 
ein sogenanntes „Snapsvisa“.
Wenn Sie zu Weihnachten eine Kirche in Schweden besuchen 
möchten, werden viele Gottesdienste angeboten, der bei wei-
tem beliebteste ist der Morgengottesdienst „Julotta“ am frühen 
Morgen des 25. Am zweitbeliebtesten ist der Mitternachtsgot-
tesdienst um 23.30 Uhr am Heiligabend.
Wenn Sie ein paar Dinge selbst ausprobieren möchten, dann 
finden Sie hier ein paar Rezepte zum Ausprobieren. Rezept-
quelle: meine Oma.
Frohe Weihnachten! Oder auf Schwedisch: God Jul!

Gustav Hersmann

Zitronen- und Dillschnaps
Zutaten:
2 Scheiben Zitronenschale
1 Zweig Dill
750ml Wodka

Anweisungen:
Die Scheiben Zitronenschale und den Dillzweig in eine Flasche 
Wodka geben und 24 Stunden ziehen lassen. Lassen Sie sich 
nicht dazu verleiten, mehr Zitrone oder Dill hinzuzufügen oder 
die Zeit zu verlängern. Dem Schnaps nützt es nichts. Nach 20-
24h sollten Sie einen ausgewogenen Schnaps haben, bei dem 
sie alle drei Zutaten schmecken. Wenn der Schnaps zu bitter 
ist, können Sie ein wenig Zucker hinzufügen.

Schwedische Hackfleischbällchen
Zutaten:
350 g Rinderhackfleisch
350 g Schweinehackfleisch
1 Ei
1-2 EL Semmelbrösel
1 Zwiebel
1 EL Senf
1 TL Piment
etwas Salz und Pfeffer
etwas Butter zum Anbraten

Zubereitung:
Die Zwiebel sehr fein hacken. Die Zwiebel und alle anderen Zu-
taten in einer Schüssel sehr gründlich mischen. Die Schüssel 
30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Erhitzen Sie die Brat-
pfanne und fügen eine große Menge Butter hinzu. Mit nassen 
Händen runde Bällchen formen und beim Braten in der Pfanne 
wälzen.

Janssons Versuchung
Zutaten:
700 g rohe Kartoffeln
250 g Sardellenfilets, mariniert
2 große Zwiebeln
400 ml Sahne
3 EL Paniermehl
Salz
Pfeffer Schwarz
Butter

Zubereitung:
Kartoffeln schälen und in Streifen schneiden. Zwiebeln in dün-
ne Scheiben schneiden. Eine Auflaufform mit reichlich Butter 
ausstreichen. Eine Lage Kartoffeln, darüber Zwiebeln, darüber 
Sardellen, darüber ein bisschen Salz und Pfeffer, dann wieder 
Kartoffeln usw. Mit einer Lage Kartoffeln abschließen. Die obe-
re Lage platt drücken. Mit ausreichend Sahne übergießen. Pa-
niermehl drüberstreuen. Ein paar Butterstücke darüber vertei-
len. Im Ofen bei 230 °C eine Stunde backen. Mit einem Stäbchen 
testen, ob die Kartoffeln gar sind.



Hörselzeitung Nr.: 12/2022 Seite 13 Nichtamtlicher Teil

KINDERTAGESSTÄTTENKINDERTAGESSTÄTTEN

Der Kindergarten Bambino ThEKiZ blickt auf ein tolles und ereignisreiches Jahr zurück
Der Kindergarten Bambino ThEKiZ blickt auf ein tolles und 
ereignisreiches Jahr zurück. Dieses wurde begleitet von vie-
len Höhenpunkten. Im Sommer konnte unser langersehntes 
Sommerfest wieder stattfinden. Der Lampionumzug im Herbst 
fand bei Alt und Jung großen Anklang. Einzelne Gruppen un-
ternahmen verschiedene Ausflüge im Laufe des Jahres, z.B. ei-
nen Besuch in der Feuerwehr in Eisenach, einen Besuch der 
Hörselmühle in Schönau, Ausflüge in die Kaffeemühle oder eine 
Wanderung um den Rehberg. Auch begrüßten wir wieder einige 
Gäste: der Erste-Hilfe-Kurs für Schulanfänger konnte im Haus 
angeboten werden und Herr Meister (Theater mit Effekten) be-
geisterte alle Kinder und pädagogischen Fachkräfte mit seiner 
Darbietung. Zum Abschluss des Jahres organisierten wir einen 
Theaterbesuch für unsere Schlaumäuse in Eisenach.
Mit unseren Bildern wollen wir Sie an ein paar schönen Momen-
ten teilhaben lassen! Wir bedanken uns an dieser Stelle bei al-
len Helfern und Unterstützern, welche uns im Jahr begleitet 
haben - ob Groß oder Klein und Jung oder Alt.

Wir wünschen Ihnen allen eine frohe 
und besinnliche Weihnachtszeit und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Team der Kita Bambino ThEKiZ
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Vorfreude, schönste Freude
Die Kita Bambino besuchte im Advent das Betreuungszentrum 
am Rehberg.
Es ist eine schöne Tradition, die wir nach der Zwangspause 
wieder aufleben lassen konnten. Kinder aus unserer Kita be-
suchten am 23. November das Betreuungszentrum der Volks-
solidarität. Wir schmückten gemeinsam mit Bewohnern und 
Bewohnerinnen Weihnachtsbäume mit selbstgebasteltem 
Schmuck und hatten dabei gemeinsam Freude. Die Begegnung 
von Jung und Alt ist für uns alle immer wieder eine schöne Er-
fahrung voller Neugier.
Auch zum Adventssingen am 2. Dezember waren wir eingela-
den und sind gern gekommen. Natürlich hatten wir unsere Lie-

der bereits geübt und luden zum gemeinsamen Mitsingen, Zu-
hören oder Mitsummen ein. Das Lampenfieber legte sich schon 
beim Anstimmen des Liedes „Lasst uns froh und munter sein“.
Alte und neue Weihnachtslieder erklangen im Wechsel und 
erfreuten sowohl Zuhörer als auch Sänger. Ein kleiner Weih-
nachtsmann ging umher und beschenkte das Publikum mit ei-
ner von den Kindern gebastelten Überraschung. Die Vorfreude 
auf das Fest der Kerzen vereinte Alt und Jung und mit kräftigem 
Applaus verabschiedeten unsere Kinder sich wieder. Draußen 
hatte es kräftig geschneit und das war nochmal ein Extra-Spaß 
für unseren Rückweg in die Kita Bambino.
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SENIORENSENIOREN
Senioren Wutha und Mölmen

Am Dienstag, dem 24.01.2023, 14.00 Uhr, trifft 
sich die Seniorenortsgruppe Wutha und Möl-
men zu ihrem nächsten Kaffeenachmittag 
unter dem Motto: „Begrüßung des neuen 
Jahres“ im Mehrzweckraum der Hörselberg-
halle. Alle Seniorinnen und Senioren laden 
wir hierzu herzlich ein.

gez. Schorneck
Seniorenortsgruppe Wutha und Mölmen

Senioren Mosbach
Am Dienstag, d. 10.01.2023, findet ab 14.00 
Uhr unser nächster Kaffeenachmittag in der 
Gaststätte „Frische Quelle“ statt.
Alle Seniorinnen und Senioren sind hierzu 
herzlich eingeladen.

gez. Deubner
Seniorenortsgruppe Mosbach

Senioren Farnroda
Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren 
Farnroda’s,
ich lade Sie recht herzlich am 19.01.2023, 
um 15.00 Uhr, zu unserem Rentnertreff in 
den Mehrzweckraum der Hörselberghalle 
ein. Mit einem gemütlichen Zusammensein 
bei Kaffee und Kuchen wollen wir das neue 
Jahr begrüßen. Außerdem können Sie die Fa-
schingskarten für die Nachmittagsveranstal-
tung käuflich erwerben.

Mit freundlichen Grüßen
S. Göbel
Senioren Farnroda
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KIRCHLICHE NACHRICHTENKIRCHLICHE NACHRICHTEN

Kirchengemeinde Wutha-Farnroda, Mosbach und Schönau-Kälberfeld
Kirchengemeinde Wutha-Farnroda
4. Advent, 18. Dezember:
10.30 Uhr Gottesdienst in Farnroda
Heilig Abend, 24. Dezember:
16.00 Uhr Christvesper in Farnroda mit Krippenspiel in 

der Kirche
17.30 Uhr Christvesper in Farnroda mit Krippenspiel in 

der Kirche
21.00 Uhr Christmette in Farnroda in der Kirche
1. Christtag, 25. Dezember:
09.00 Uhr Weihnachts-Gottesdienst in Wutha
10.30 Uhr Weihnachts-Gottesdienst in Farnroda
2. Christtag, 26. Dezember:
10.00 Uhr Weihnachts-Gottesdienst in Mosbach
Silvester, 31. Dezember:
14.30 Uhr Gottesdienst in Mosbach mit Abendmahl
16.00 Uhr Gottesdienst in Wutha mit Abendmahl
17.30 Uhr Gottesdienst in Farnroda mit Abendmahl

Bastelkreis:
nach Vereinbarung

Gottesdienst im Seniorenheim:
Donnerstag, 22. Dezember, 16.00 Uhr, zum Christfest

Laienspiel nach Vereinbarung:
freitags, 19.00 Uhr

Kirchenchor:
nach Vereinbarung

Pfarrbüro in Farnroda:
Frau Heike Bauer wird mit Jahresende ihre Arbeit als Mitarbei-
terin im Pfarrbüro beenden. Als Kirchrechnerin aber bleibt sie 
weiterhin bei uns! Wir danken ihr für über 25 Jahre treue und 
verlässliche Mitarbeit, für das Mitdenken und ihren Einsatz!

Bankverbindung: VR-Bank Eisenach-Ronshausen eG
IBAN DE81 8206 4088 0006 6760 14,
BIC GENODEF1ESA

Kirchengemeinde Mosbach

Heilig Abend, 24. Dezember:
14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche

2. Christtag, 26. Dezember:
10.00 Uhr Weihnachts-Gottesdienst
Silvester, 31. Dezember:
14.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Weihnachtsliedersingen in der Kirche
Samstag, 17. Dezember, 17.00 Uhr, in der Kirche

Zum gemeinsamen Singen von Advents- und Weihnachts-
liedern sind Sie alle sehr herzlich eingeladen - offen und 

frei für jedermann, der Freude daran hat! Bringen Sie bitte 
einen Becher für ein heißes Getränk mit!

Bankverbindung:
DE62820640880006807500
BIC: GENODEF1ESA
Volks- und Raiffeisenbank

DANKE
An dieser Stelle unser Dank an die vielen Menschen, die sich 
auch in diesem Jahr wieder engagiert und mit ihrer Zeit, ihrer 
Kraft und auch mit ihrem Geld für das Wohl unserer Dörfer und 
Kirchengemeinden eingebracht haben. Wir feierten die großen 
Jubiläen in Mosbach und Farnroda, wir feiern das Jubiläum 
„500 Jahre Bibel in unserer Muttersprache“. Wir bauten im 
Mosbacher Gemeindehaus und in der Kirche, in der St. Lauren-
tiuskirche Farnroda. Wir trafen uns zu traurigen und zu frohen 
Anlässen. Manches haben wir neu lernen müssen, anderes Ver-
trautes ist wieder lebendig geworden. Haben Sie Dank dafür!

Kirchengemeinde Schönau-Kälberfeld

Heilig Abend, 24. Dezember:
16.00 Uhr Christvesper in Kälberfeld
17.30 Uhr auf dem Pfarrhof Schönau, Krippenspiel mit An-

dacht und Männerchor (bei Regen in der Kirche)
2. Weihnachtstag, 26. Dezember:
09.00 Uhr Weihnachts-Gottesdienst in Kälberfeld
10.30 Uhr Weihnachts-Gottesdienst in Schönau
Silvester, 31. Dezember:
16.00 Uhr Gottesdienst in Schönau

Bankverbindungen:
EKK Eisenach, BLZ 520 604 10, Konto 8010250
IBAN DE17 5206 0410 00080102 50, BIC GENODEF1EK1
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Baugeschehen an der Deubacher Kirche
Schon seit Jahren laufen Bemühungen der Kirchgemeinde als 
Nutzer und der politischen Gemeinde als Eigentümer, eine Lö-
sung für die dringend notwendige Sanierung am Turm der Deu-
bacher Kirche zu finden. Nach der Neueinschieferung in den 
1990er Jahren wurde nun festgestellt, dass sich der Turm im-
mer mehr neigte. Die Ursache sind die total maroden Fußpfet-
ten des Turmes, also die waagerecht tragenden Balken, worauf 
der Turm steht.
Ein weiterer Schaden wurde vor einigen Jahren an und in der 
nördlichen Steinmauer festgestellt. Hier hat ein Pilzbefall (be-
sondere Schwammart) für die Zerstörung von Holzbalken ge-
sorgt und auch das Mauerwerk stark in Mitleidenschaft gezo-
gen.
Mitte November war es nun soweit, dass die Gerüste in der 
Kirche und außen auf beiden Seiten des Turmes aufgestellt 
wurden. Alle beweglichen Gegenstände wurden weggeräumt, 
um Baufreiheit und Schutz zu sichern. Das Planungsbüro Lehr-
mann & Partner in Schmerbach begleitet das gesamte Sanie-
rungsvorhaben, was einige Monate in Anspruch nehmen wird. 
Am 05. Dezember starten die Bauarbeiten durch die Firma 
Bennert aus Klettbach, die seit 30 Jahren gute Erfahrungen mit 
denkmalgeschützter Bauwerksanierung gesammelt hat. Damit 
ist die Deubacher Kirche vorläufig nicht für Gottesdienste 
oder Trauerfeiern nutzbar.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und halten Sie auf dem Laufenden.

Im Namen des Kirchgemeinderates Deubach, Christina Reißig

Gerüst innen, um beschädigtes Mauerwerk abzutragen und den 
Zugang zur Balkenkonstruktion am Fuße des Turmes zu ermögli-
chen Foto: Christina Reißig

Schadstelle am Mauerwerk durch Pilzbefall Foto: Christina 
Reißig

Gerüst an der Nordseite, um am gesamten Turm arbeiten zu 
können. Foto: Christina Reißig
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AMTLICHER TEILAMTLICHER TEIL
BEKANNTMACHTUNGEN ANDERE BEHÖRDENBEKANNTMACHTUNGEN ANDERE BEHÖRDEN

Veröffentlichung Lärmkarten im Rahmen der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG
Die 4. Runde der Lärmkartierung wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kartierung wurden die in Thüringen durch den 
Straßenverkehr an den Hauptverkehrswegen verursachte Lärmsituation sowie die ggf. betroffenen Einwohner, Wohneinheiten, 
Schulen und Krankenhäuser ermittelt. Maßgeblich für die Betroffenheit sind dabei Dauerschallpegel ab 55 dB(A) im sog. Tag/
Abend/Nacht-Zeitraum von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr und ab 50 dB(A) im Nachtzeitraum von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr.
Diese Kartierung wurde veröffentlicht beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz unter: https://tlubn.
thueringen.de/kartendienst

Stellenausschreibung: Assistenz /  
Sachbearbeiter - Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Hörsel/Nesse

Der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Hörsel/Nesse KdöR schreibt zur Besetzung ab 2023 eine Stelle im 
Bereich der Verwaltung und zur Unterstützung der Verbandsingenieure aus:

Assistenz / Sachbearbeiter (m/w/d)

(kaufmännische/r Angestellte/r, Verwaltungsfachangestellte/r oder  
ein ähnlicher Abschluss)

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 
19.01.2023 an den GUV Hörsel/Nesse.
per E-Mail: info@guv-hoersel-nesse.de
per Post: Ortsstraße 10, 99887 Georgenthal OT Schönau v. 
d. W.

Bei Interesse finden Sie die vollständigen Stellenausschrei-
bung auf unserer Website unter:
www.guv-hoersel-nesse.de (Offene Stellen)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

gez. Uwe Oßwald
Geschäftsführer

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  

per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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